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Halliſche
für Stadt und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

i 75. Halle, Sonntag den 31. Märza n 1856.Hierzu eine Beilage.
Das nächſte Stück des Couriers erſcheint Mittwoch den 3. April.

Benachrichtigung.
Bei Ablauf des Vierteljahres wollen unſere geehrten Leſer ſich erinnern, daß die Pränumeration auf das zweite Quartal

dieſes Jahres, April bis Juni (mit 22 Sgr. bei unmittelbarer Abnahme von uns, mit 261/, Sgr. bei Bezug durch
die Königl. Poſtanſtalten) noch vor Ende dieſes Monats zu entrichten iſt.

Ganz beſonders erſuchen wir unſere auswärtigen geehrten Leſer dies zu berückſichtigen und namentlich die Beſtellungen
bei den Königl. Poſtanſtalten ſo zeitig als moglich, jedenfalls aber noch in dieſem Monate, machen zu wollen.

Alle auf das allgemeine Jntereſſe Bezug habende Verfügungen und Bekanntmachungen des Königl. Wohllöbl. Landraths-
Officium des Saalkreiſes werden auch fernerhin durch unſer Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Halle, den 21. März 1850. Expedition des Couriers.
Deutſchland. f botſchaft vom 20. März 1850 dem deutſchen Parlamente vor

s itthet gelegten Entwurfe:Erfurt, d. 27. März. Die heutige Mittheilung des Ver Belegken
waltungsraths in dem Verfaſſungs Ausſchuſſe des Staatenhau- die des J Reiches,
ſes giebt endlich Aufſchluß über die Stellung, welche die preu des Geſetzes über die Wahlen der Abgeordneten zum Volks

n hauſe, wie ſolche beide dem Bundesſtatut vom 26. Maißiſche Regierung beim Abſchluß des Verfaſſungswerkes einzu 1849 'beigefügt ſind, und
nehmen geſonnen iſt. Jn der um 5 Uhr angeſetzten Sitzung
erſchien Commiſſar v. Carlowitz und erklarte: 3) rdaß der Verwaltungsrath beſonders auf Veranlaſſung der kö in unverander Faſſung an.

nigl. preußiſchen Regierung die Annahme der Verfaſſung en II. Das Staatenhaus verzichtet, bis zum Schluß der
bloe nur unter der Bedingung genehmigen werde, daß da nächſten Legislaturperiode, oder, wenn die gegenwär-
von die Grundrechte ausgeſchloſſen werden und daß die Re tig verſammelten Häuſer noch zur nachträglichen Berathung
viſion mit einfacher Stimmenmehrheit eintritt. Wenn dieſe und Beſchlußnahme über die Verfaſſung der deutſchen Union
beiden Anträge nicht ungetrennt geſtellt und genehmigt wer berufen ſein ſollten, bis zum Schluß des jetzigen Par-
den, ſo wird das Reſultat die Genehmigung nicht erhalten laments, auf das Recht, zu verlangen daß die ſh. 128 187
und die Reviſion (die vorgängige vor Annahme der Verfaſ inel., 111, 188, 189 und 194 der Verfaſſung in Vollzug
ſung) greift Platz. ſetzt werden, und überläßt es, die Zuſtimmung des Volkshauſes

In Folge dieſer Eröffnung entſpann ſich eine lebhafte De ſelbſtredend vorausgeſetzt, dem Fürſtenkollegium und der Unions
vatte, die bis Abends 9 Uhr dauerte und der VerfaſſungsAus regierung, ob ſie durch Annahme dieſes Verzichtes denſelben für
ſchuß erwählte dann eine Commiſſion (v. Patow, Camp- die Uebergangsperiode zum Unionsgeſetz erheben wollen

hauſen II. und v. Sybel), die bis Sonnabend weitere Vor III. Das Staatenhaus erklärt ſich damit einverſtanden, daß
ſchläge zu machen hat. Sonnabend wird die demnachſtige Si auch nach erfolgter rechtsgültiger Feſtſtellung der Verfaſſung,
Lung ſtattfinden. der Additionalakte und des Wahlgeſetzes ad J. das gegenwärtig

Erfurt, d. 27. März. Der Abgeordnete Graf Ritt tagende Parlament noch mit der Prüfung befaßt werde, ob und
berg hat im Verfaſſungsausſchuſſe des Staatenhauſes folgen welche Abänderungen dieſer Fundamental Geſetze wünſchens
den Antrag geſtellt. Das Staatenhaus wolle beſchließen: werth und vorzuſchlagen ſein möchten? und überläßt es die

„I. das Staatenhaus nimmt nachſtehende von dem Verwal Zuſtimmung des Volkshauſes ſelbſtredend vorausgeſetzt dem
tungsrathe der verbündeten Regierungen mit der Eröffaungs Fürſtenkollegium und der Unionsregierung: ob ſie, in Betracht



der Uebergangsperiode, dieſen Vorſchlag zum Unionsbeſchluß er
heben wollen

Der Abgeordnete v. Oertzen hat folgenden Antrag ge-
ſtellt: „„Die hohe Verſammlung wolle beſchließen, daß der
jetzige Reichstag, ſobald die vorgelegte Verfaſſung des deutſchen
Reiches, ſowie die Additionalakte zu derſelben, durch Reichs-
tagsbeſchluß in unveränderter Faſſung angenommen werden,
ſelbige mithin rechtskräftige Gültigkeit erlangt haben auf
den Grund der ihm gemachten Vorlagen ſo berechtigt als ver-
pflichtet iſt, die ſofortige Reviſion, der dem deutſchen Volke zu
gewahrenden Verfaſſung vorzunehmen, daß auch bei ſolcher Re
viſion die Beſtimmung im F. 194 wegen des Abſtimmungs-
modus nicht anwendlich iſt, ſondern die Beſchlüſſe dieſes erſten
Reichstags in beiden Häuſern rach abſoluter Stimmenmehrheit
der beſchlußfähigen Anzahl zu faſſen ſind, und daß ferner,
während ſolcher Reviſion, bis zu erfolgter Konſtituirung der
Reichsregierung auch der Verwaltungsrath mit ſeinen jetzigen
Befugniſſen noch von Beſtand zu verbleiben hat, derſelbe zu
einer Anerkennung deſſen zu veranlaſſen iſt.“ (C. C.)

Erfurt, d. 27. März. Wenn Hr. v. Radowitz ſich in
ſeinem geſtrigen Vortrage noch nicht beſtimmt über die nächſten
Schritte in der Verfaſſungsangelegenheit ausgeſprochen hat, ſo
lag Dies daran, weil, nach einer geſtrigen Erklärung des Hrn.
v. Carlowitz im Verfaſſungsausſchuſſe des Staatenhauſes, im
Verwaltungsrathe ſelbſt hierüber ein allſeitiges Einverſtändniß
noch nicht hat erreicht werden konnen. Es iſt jedoch auf heute
früh 11 Uhr eine Sitzung des Verwaltungsraths angeſetzt, in
welcher derſelbe definitive Beſchlüſſe zu faſſen denkt. Obwohl
Hr. v. Carlowitz noch nicht mit Jnſtructionen verſehen war,
forderte er doch den Ausſchuß zu einer allgemeinen Discuſſion
auf, um ſich mit den im Kreiſe deſſelben herrſchenden Anſich-
ten bekanntzumachen. Abg. Brüggemann machte geltend, daß
die Abgeordneten von den Regierungen wie von ihren Wahlern
nicht ein Mandat zur Blocannahme, ſondern zur Reviſion hat-
ten. Mit der Annahme der Verfaſſung erlöſche ihr Mandat,
und es ſei eine nachträgliche Reviſion gar nicht mehr zulaſſig.
Dieſe Anſicht fand faſt allgemein großen Widerſpruch, und auch
Hr. v. Carlowitz bemerkte, daß, wenn beide Häuſer und die
Regierungen ſich verglichen, er keine Macht in der Welt ſehe,
welche ſie hindern konnte, fur die Reviſion eine beſtimmte Zeit
und ein beſtimmtes Verfahren feſtzuſetzen. Graf Dyhrn zeigte
ſich geneigt, auf eine Reriſion im Sinne des Fortſchritts zu
verzichten, wenn auch eine im Sinne des Rückſchritts aufgege-
ben werde.

Der Verfaſſungsausſchuß des Volkshauſes hielt geſtern ſei-
ne erſte Sitzung. Hr. v. Radowitz wird hier als Commiſſar
den Berathungen beiwohnen, ſah ſich jedoch geſtern verhindert
zu erſcheinen. Man ernannte die Abgg. Goltdammer zum Re-
ferenten und Beſeler zum Correferenten, um über den Unter-
ſchied zwiſchen den Grundrechten der gegenwärtigen preußiſchen
Verfaſſung und denen der Verfaſſung vom 28. Mai Bericht zu
erſtatten. Jm Uebrigen beſchäftigte man ſich ſofort mit dem
Anttage auf Blocannahme der Verfaſſung, und die liberal
conſtitutionelle Partei hofft die Berathungen des Ausſchuſſes ſo
zu fördern, daß die Verhandlungen über dieſe Frage mit dem
Wiederbeginn der Sitzungen ſofort eröffnet werden können.

Die Geſammtzahl der Abgeordneten des Volkshauſes be
trägt mit Ausſchluß Hannovers und Sachſens 225. Bei der
Präſidentenwahl ergab ſich die Anweſenheit von 175. Es feh-
len noch 13 Badenſer, welche ſämmtlich zugleich Mitglieder der
badiſchen I. Kammer, und bisher noch durch ihre dortige Wirk-
ſamkeit zurückgehalten wurden, aber unmittelbar nach dem Feſte
anlangen werden. Die Wahlen im Großherzogthum Heſſen fin

den erſt heute ſtatt.
zwei Koburger.

Es wird nicht ohne Jntereſſe ſein, zur Statiſtik des
Deutſchen Parlamients folgende Zahlenangaben nach der
jetzigen Sachlage mitzutheilen. Die Abgeordneten beider Hau-
ſer ſind in folgende Hauptkategorien zu bringen 1) Fürſten,
Herzoge und Prinzen Staatenhaus 3, Volkshaus 4; 2) Guts
beſitzer (St.) 10, (V.) 15; 3) Kaufleute, Gewerbtreibende und
Aerzte (St.) 1, (V.) 12; 4) Geiſtliche (St.) 2, (V.) 5;
5) Beamte (St.) 52, (V.) 139; zuſammen (St.) 68, (V.)
175. Unter den ad 5 aufgeführten befinden ſich: a) Miniſter
in Function (Staatenhaus) 2 (Volkshaus) 4; Miniſter außer
Dienſt (St.) 6, (V.) 2; e) Staats und Miniſterialräthe (St.)
7, (V.) 9; Juſtizbeamte (St.) 9, (V.) 36; e) Schuldirecto
ren (St.) (V.) 2; Militairs (St.) 3, (V.) 15; g) Ver
e wette (St.) 20, (V.) 49; h) Profeſſoren (St.) 5,

Erfurt, d. 28. März. Der heſſiſche Miniſterpräſident
v. Haſſenpflug iſt heute Morgen wieder abgereiſt. Er ſoll
mit Herrn v. Radowitz eine Konferenz gehalten und einer Si
tzung des Verwaltungsrathes beigewohnt haben.

Berlin, d. 29. März. Der Miniſter- Präſident Graf
von Brandenburg iſt von Erſurt hier angekommen.

Jn jüngſter Zeit iſt hier eine ruſſiſche Note eingetroffen,
welche unter Hinweiſung auf den im weſentlich gleichen Cha
rakter der demokratiſchen Bewegungen in Deutſchland und in
Schleswig-Holſtein auf einen Friedensabſchluß im daniſchen Jn-
tereſſe dringt. Der ſpecielle Jnhalt dieſer Note iſt nicht bekannt.
Man glaubt, daß dieſelbe den endlichen Abſchluß der darin beregten
Angelegenheit nicht zu befördern geeignet ſei. (S. folg. Seite.

Unſere Borſenwelt hegt jetzt ſtark die Anſicht, daß Dane-
mark am 1. April d. J. den Waffenſtillſtand kündigen werde.
Jn diplomatiſchen Kreiſen glaubt man jedoch nicht daran, ſon
dern hefft im Gegentheil immer beſtimmter auf den baldigen
Abſchluß des Friedens. Die Schleswiger ſind zwar, wie uns
aus guter Quelle zugeht, feſt entſchloſſen, im gegenwärtigen
Augenblick die Feindſeligkeiten mit Dänemark nicht zu beginnen,
jedoch die Wiederaufnahme derſelben auch nicht zu ſcheuen.
Sollte daher die däniſche Regierung ihre Bedrückungen noch
langer fortſetzen, ſo dürfte Unmuth und Noth die Schleswiger
doch am Ende zu einem verzweiflungsvollen Kampf aufſta-

cheln. (Voſſ. Ztg.)Die Ueberzeugung ſcheint bei unſerer Regierung vollig
Bahn gebrochen zu haben, daß wahrend der letzten zwei Jahre
trotz allen einzelnen Beſtrebungen lange nicht genug geſchehen
ſei, um unſere Marine und namentlich die Kriegsmarine
in einen Zuſtand zu ſetzen, daß man mit ihr irgendwie impo-
n'ren könne. „Der däniſche Krieg hat dem preutziſchen Handel
indirect wohl einen Schaden von 30 Mill. Thlrn. zugefügt
ſagte in Beziehung hierauf jüngſt ein preußiſcher Staatsmann,
„man hätte dieſen Schaden völlig abwenden können, wenn man
den zehnten Theil dieſer Summe noch direct auf unſere Marine
verwendet hätte.“ Man ſcheint aber auch beſtrebt zu ſein, Ver-
ſaumtes noch einigermaßen nachzuholen, denn man verſichert
uns ſoeben, daß von Seiten der preußiſchen Regierung von
neuem Unterhandlungen mit den nordamerikaniſchen Freiſtaaten
angeknüpft worden ſeien, um mehrere vollſtandig ausgeruſtete
Kriegsfahrzeuge zu erwerben und es wird hierbei die Bereit-
willigkeit und die Mäßigkeit der Bedingungen ausdrücklich ge
ruhmt, die ſich auf amerikaniſcher Seite zeige, gleich als fühle
man dort, wie die deutſch amerikaniſchen Handelsverbindungen
erſt dann ihre rechte Ausdehnung erlangen würden, wenn man
auf beiden Seiten im Stande ſein werde, dem maritimen Han
del erforderlichenfalls den nöthigen Schutz angedeihen zu laſſen.

(Bresl. Ztg.)

Ueberdies fehlen noch zwölf Preußen und
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Aus einer der hieſigen lithographirten Korreſpondenzen iſt
in die öffentlichen Blätter ein Artikel ubergegangen, welcher
mittheilt, daß in dem Miniſterium der geiſtlichen Angelegenhei-
ten der Entwurf einer evangeliſchen Kirchenverfaſſung ausgear-
beitet werde, der einer demnächſt nach dem Prinzipe der Abſtu-
fung in drei Klaſſen zu berufenden Synode zur Berathung vor
gelegt werden ſolle. Wir ſind in den Stand geſetzt, dieſe Mit
theilung dahin zu berichtigen, daß in dem Miniſterium weder
an die Ausarbeitung eines Kirchenverfaſſungs-Entwurfes, noch
an eine, nach einem ſo fremdartigen Prinzipe zu berufende, Sy
node gedacht worden iſt. Wahr iſt dagegen, daß der Miniſter
und die gegenwärtig mit der oberſten Leitung der inneren evan-
geliſchen Kirchenſachen beauftragte Abtheilung ſeines Miniſte-
riums ſich ſeit längerer Zeit angelegentlich mit der Erwägung
der zur Vollziehung des 15. Artikels der Verfaſſungs Urkunde
erforderlichen Maßregeln beſchäftigt haben. Bereits ſind, wie
wir hören dieſe Beſtrebungen ſoweit gediehen, daß in kurzer
Friſt der erforderliche Vortrag an des Königs Majeſtät erfolgen
wird. Wohin die beſchloſſenen Anträge gehen, vermögen wir
nicht zu ſagen. Doch vernehmen wir, daß der Miniſter und
die Abtheilung für die inneren evangeliſchen Kirchenſachen ſich in
völligem Einverſtändniſſe fur eine Reihe von Maßregeln ent-
ſchieden haben welche ſowohl das Recht als die Rückſicht auf
die Zukunft der Kirche zu wahren geeignet ſind. (D. R.)

Die öffentliche Stimmung wird ſeit einigen Tagen wieder-
um vielfach durch eine angebliche an das hieſige Kabinet gerich
tete ruſſiſche Note erregt. Es darf verſichert werden, daß eine
ſolche nicht hier eingetroffen iſt, noch auch Erklärungen in dem
Sinne jener Gerüchte abgegeben worden. Es ſcheinen die letz-
teren ihren Urſprung dem Bekanntwerden einer bereits vor lan-
gerer Zeit gemachten Eröffnung zu verdanken deren unvollſtaän-
dige und ungenaue Mittheilung in auswärtigen Korreſpondenzen
dieſelbe überdies nicht in ihrem wahren Lichte erſcheinen läßt.
Kein neuerer diplomatiſcher Vorgang hat in den letzten Tagen
die plötzlich auftauchenden Mittheilungen unterſtützen 3

(D. R.)
Die Abgeordneten- Verſammlung von Gotha hat ſich zu

einem Geſuch an die Regierung entſchloſſen, daß die Regierung
ſich mit den übrigen thüringiſchen Staaten in Verbindung ſetzen
möge, um in den deutſchen und nordamerikaniſchen Küſten-
ſtäädten Agenturen für Thüringen einzurichten welche die Aus-
wanderer mit Rath und That unterſtützten.

Stettin, d. 26. März. Wie bekannt, haben manche
Beamte, die zugleich der Landwehr angehoören, dieſer letzteren
Stellung wegen den Eid auf die Verfaſſung verweigern zu muſ-
ſen geglaubt. Nun aber iſt, wie wir erfahren, durch kriegs-
miniſterielles Reſkript beſtimmt, daß alle Beamten ſo fern ſie
nicht unmittelbar in militairiſchen Dienſten ſind, den Eid zu
leiſten haben.

Karlsruhe, d. 27. März. Die Kammern ſind auf un
beſtimmte Zeit vertagt.

Stuttgart, d. 24. März. Die geſtern Abend erfolgte
Abſtimmung über die Steuerbewilligung iſt nach allen Seiten
unerwartet gekommen. Das miniſterielle Begehren war auf die
Steuerbewilligung bis Ende Juni gerichtet, der Ausſchußantrag
auf Beſchränkung der Verwilligungsperiode bis Ende Mai, und
der Beſchluß der Landesverſammlung gewährt dem Miniſterium
nur die Steuern bis Ende April. Aus dem Ausſchußberichte
iſt erſichtlich, daß man ſich die Unzulänglichkeit einer knappzu-
gemeſſenen Bewilligung nicht verhehlen wollte, daß aber die
Küuürzung der Periode um einen Monat ein Mißtrauensvotum
gegen das Miniſterium ſein ſollte. Der Beſchluß der Verſamm
lung verſcharft dieſe Maßregel und verurtheilt das Miniſterium
oder den Staat, ſo zu ſagen, von Hand zu Mund zu leben. Jn

t 8

Stuttgart, wo die Volkspartei täglich an Boden verliert, und
die deutſche Partei keinen mehr hat, dagegen der Particularis-
mus in voller Blüthe ſteht, ward geſtern Nachmittag allgemein
die Vermuthung ausgeſprochen, daß eine nicht unbedingte Ge
wahrung der Steuerforderung die Auflöſung der Landesver
ſammlung unmittelbar nach ſich ziehen würde. Die Miniſter
waren in dem Ständeſaal anweſend, als der Beſchluß verkün-
digt ward. Man erwartete, daß Hr. v. Schlayer in die Taſche
greifen, das Auflöſungsdecret herausziehen und verleſen würde!
oiſeg hatte ſich getäuſcht. Die Miniſter gingen ruhig nach

auſe.
Stuttgart, d. 25. März. Nachdem in der heutigen

Sitzung der Landes Verſammlung der Miniſter Schlayer be
ſtimmt erklärt, daß die Regierung den Vorſchlag, die Vorbe
rathung über die Verfaſſungs- Reviſion ſtatt durch beſondere
Commiſſare durch die Verfaſſungs-Commiſſion vornehmen zu
laſſen, als eine Ablehnung ihrer Propoſition betrachte, einigte
man ſich ſchließlich in dem Antrage Reyſcher's, durch die Ver
faſſungs- Commiſſion ſechs Commiſſare für jene Vorberathung
wählen zu laſſen. Die Regierung ſtimmte dieſem Antrage bei,
und die Verſammlung erhob ihn mit 56 gegen 7 Stimmen zum
Beſchluſſe. Für dieſes Mal iſt alſo der drohende Bruch aber
mals abgewandt. Den Antrag Zwerger's auf Vorlage der
münchener Uebereinkunft beantwortete der Miniſter Herdegen
ſchließlich mit der Zuſage, daß dieſe Vorlage morgen oder über
morgen erfolgen werde.

Flensburg, d. 26. März. Auf eine Adreſſe von 8897
däniſchgeſinnten Schleswigern, welche gleichzeitig an den König
von Daänemark und an Lord Palmerſton gerichtet und abgeſandt
worden, hat letzterer nachfolgendes Schreiben, welches Oberſt
Hodges heute im hieſigen Korreſpondenten veroffentlicht, erlaſſen

„„Meine Herren! Es iſt mir durch Lord Palmerſton, Jhrer Majeſtät
erſten Staatsſekretär für die auswärtigen Angelegenheiten, aufgetragen wor
den, Jhnen in Erwiderung Jhres Briefes an Se. Herrlichkeit, datirt den
3. März und begleitet von einer Kopie Adreſſe an Se. Majeſtät den Kö
nig von Dänemark, unterzeichnet von 8897 Einwohnern des Herzogthums
Schleswig, zu kommuniziren, daß Jhrer Majeſtät Regierung ſehr befrie
digt worden iſt durch den in dieſer Mittheilung gegebenen Beweis des
Vertrauens, welches die Deputation und diejenigen, welche die Deputat on
repräſentiren, auf die guten Abſichten der britiſchen Regierung, ſo wie auf
die Aufrichtigkeit Jhrer Beſtrebungen den Angelegenheiten zwiſchen Dä
nemark und Deutſchland, welche der Vermittelung Großbritanniens überge-
ben worden ein glückliches Ende zu geben, geſetzt haben. Mir iſt ferner
von Lord Palmerſton übertragen worden, Jhnen mitzutheilen, daß Sie ver
ſichert ſein können, daß die britiſche Regierung es an keiner zweckmäßigen
Anſtrengung fehlen laſſen wird, um ein ſolches wünſchenswerthes Reſultat
zu erzielen, und Jhrer Majeſtät Regierung hofft, daß die Zeit nicht fern
iſt, in der die Perſonen, die dieſe Adreſſe an den König von Dänemark
unterzeichnet haben, durch Wiederherſtellung eines ſicheren und ehrenvollen
Friedens belohnt werden für ihre Loyalität gegen ihren Souverain, und
für ihr ruhiges, geduldiges und geſetzliches Ertragen aller der zahlreichen
Uebel, die unvermeidlich auf dem Lande laſten, welches der Schauplatz des
Krieges wird. Meine Herren, ich habe die Ehre zu ſein Jhr gehorſam
ſter, ergebenſter Diener G. Lloyd. Hodges.“

Dieſes Schreiben zeichnet ſich durch unbedingtes Wohlwol-
An aus, ohne auf den ſpeciellen Partei Standpunkt der Adreſ
ſanten näher einzugehen, und hat ſomit alle Theile und Par-
teien der Bevölkerung gleichmaßig angenehm berührt.

Saämmtliche Matroſen, welche Ullaub hatten auf Kauffahr
teiſchiffen in den daäniſchen Häfen zu fahren, ſind zum Flotten
dienſt einberufen worden, ebenſo die früher von der daäniſchen
Armee permittirten Landſoldaten. Die ſchwediſchen und norwe
giſchen Truppen haben noch dieſelbe Stellung wie vorher inne,
und allem Anſchein nach iſt bis jetzt nicht die geringſte Ausſicht
auf einen Abmarſch; nach den Aeußerungen von Offizieren ſind
dieſelben der Meinung, noch eine geraume Zeit hier zu verblei-
ben, dieſelben haben ſich auch bereits ganz eingebürgert und fin-
den ſich ganz heimathlich.
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Wien, d. 26. März. Man ſchreibt der „Schleſ. Ztg.“:
Nirgends geſchehen größere und umfangreichere Kriegsrüſtungen,
als in dem großen Czarenreiche, und alle Beobachtungen, wel
che bisher an den Grenzen deſſelben gemacht wurden, liefern
nur ein Miniaturgemalde von der umfaſſenden Thätigkeit, wel
che in ſämmtlichen Theilen des Ruſſenreiches herrſcht. Nach
einem Briefe aus Odeſſa, dieſer wichtigen Handelsſtadt am
ſchwarzen Meere, iſt dort allgemein der Glaube verbreitet, Ruß-
land beginne einen doppelten Feldzug nach Weſten und Süden.
Jm Jnnern Rußlands dauern die Rekrutirungen im größten
Maßſtabe fort, und ganze Truppenkoörper befinden ſich in be-
ſtändiger Bewegung. Nach den letzten Bewegungen der ruſſi-
ſchen Truppen im Konigreich Polen zu urtheilen, wird ſich ein
Theil derſelben (100,000 Mann) nach Galizien wenden. Wel-
che Beſtimmung eine ſo beträchtliche Truppenmaſſe auf öſterrei
chiſches Gebiet führt, werden wohl die nächſten Tage uns klar
machen. Aber auch in Oeſterreich ſelbſt darf eine bemerkens-
werthe militairiſche Thätigkeit nicht überſehen werden. Vor
Kurzem erſt wurde eine Bruckenequipage von hier nach Böh-
men gebracht und vor einigen Tagen ging eine zweite von The-
ben aus nach Jtalien ab. Bei Verona in Jtalien und bei
Brandeis in Böhmen werden von den öſterreichiſchen Truppen
ſogar ſtark verſchanzte Lager aufgeworfen.

Was man von den Forderungen Englands an Toscana
ſprach, iſt nicht blos Gerücht; es iſt eine allſeitig beſtätigte
Thatſache und es ſcheint der Ernſt, mit welchem England auf
Befriedigung ſeiner Forderungen beſteht, eher zu als abzuneh-
men. Es läßt ſich denken, daß das öſterreichiſche Kabinet bei
dieſen Vorfaällen nicht theilnahmlos bleiben konnte. Daſſelbe
hat auch bereits in dieſer Angelegenheit eine Note an Lord Pal-
merſton gerichtet und mit aller Beſtimmtheit erklärt, daß es
jede an Toscana verübte Beleidigung als easus belli betrachten
müſſe. Der Jnhalt dieſer Note iſt auch gegen den diplomati-
ſchen Brauch allen Corps Commandanten der öſterreichiſchen
Armee in Jtalien mitgetheilt worden.

Trieſt, d. 23. Maärz. Obgleich in Cattaro alles ruhig
iſt und die Steuern unweigerlich eingehen, ſo dauern doch die
Truppenſendungen nach Dalmatien fort bis jetzt ſind wenig-
ſtens 8000 Mann eingeſchifft worden. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß dieſelben zu einem Obſervationscorps gegen die
Herzegowina beſtimmt ſind, um allen Eventualitaten zu begeg-
nen. Der Beſitz dieſer Provinz würde Dalmatien erſt ſeine
wahre Lebenskraft geben und ſie zu voller Productivität gelan-
gen laſſen.

Jtalien.
Turin, d. 22. März. Ernſte Gerüchte in Betreff eines

demnächſt bevorſtehenden Miniſterwechſels circuliren. Als Mo-
tiv wird das Siccardi'ſche Geſetz (Aufhebung der geiſtlichen Ge-
richtsbarkeit) angegeben.

Schweiz.
Bern, d. 23. März. Die Tagſatzung iſt für den Mo-

nat April einberuſen.

Frankreich.
Paris, d. 27. März. Der heutige Monit. veroffentlicht

das Unterrichtsgeſetz, wie es von der Legislative angenommen
worden iſt. Larochejaquelin erklärt in der heutigen Legislativen,
er hätte ſeine geſtrige Propoſition deshalb gemacht, um Bur-
gerkrieg zu vermeiden.

Es paſſirt den telegraphiſchen Depeſchen aus Paris zuwei
len, aus einer Mücke einen Elephanten zu machen. So geſchah
es geſtern mit dem Larochejacquelein'ſchen Antrage, die Nation

ſelbſt über Republik oder Monarchie abſtimmen zu laſſen. Der
Antrag wurde allerdings in der Nationalverſammlung verleſen,
von dieſer aber unter Gelächter durch Uebergang zur Tages
ordnung beſeitigt, und man zerbricht ſich in Paris blos die
Köpfe über die Abſicht des Antragſtellers, der wohl blos ſeiner
ſarkaſtiſchen Laune gefolgt iſt, wie er ſchon bei der Präſidenten
wahl für Abd-el Kader ſtimmte.

Großbritannien und Jrland.
London d. 25. März. Die heutige „Times“ enthält

einen leitenden Artikel über die Eröffnung des erfurter Parla
mentes, der jedoch in ſeinen Angriffen auf die durch jene Ver
ſammlung repraſentirte Politik kaum irgend eine neue Seite
bietet. Es werden eben die alten, hundertmal widerlegten und
hundertmal von Neuem wiederholten Beſchuldigungen und Ver-
daächtigungen auch diesmal wieder vorgebracht. Hervorzuheben
möchte allenfalls ſein, daß dem Könige von Württemberg, „dem
Manne, welcher trotz der ihn im eigenen Lande umgebenden
Gefahren den Uebergriffen Preußens im Süden den mannlich
ſten Widerſtand entgegengeſetzt und ſeinem Volke den wahren
Zweck der beabſichtigten Union in der entſchiedenſten Sprache
bezeichnet hat“, das reichlichſte Lob geſpendet wird. Mit um
ſo herzlicherem Beifalle nimmt die „Times“ die „kräftige Spra-
che“ der württembergiſchen Thronrede auf, „weil es genau die-
ſelbe iſt, welche ſie“ (die Times beſtändig hinſichtlich der
deutſchen Angelegenheiten geführt hat.

Unter den Reiſenden, die jetzt nach Jndien zu Dampf-
ſchiffe abgegangen ſind, befindet ſich auch George Vurnbull, der
erſte Jngenieur der oſtindiſchen Eiſenbahn-Geſellſchaft, und ſein
Stab. Der Bau dieſer Bahn wird nun mit Ernſt betrieben
werden.

Türkei.
Konſtantinopel, d. 13. März. Nach Berichten aus

Bukareſt bis zum 25. Februar haben die Ruſſen Gegenbefehl
erhalten, die Donau-Furſtenthümer nicht vor dem 1. März (al-
ten Styls) zu verlaſſen und, wenn dieſer Termin gekommen,
nachträgliche Befehle abzuwarten. Die ruſſiſche Regierung hat
eine aus den Generalen Komar, Bagration und dem Konſul
Kotzebue beſtehende Kommiſſion eingeſetzt, um ruſſiſche Offiziere
an walachiſche Mädchen zu verheirathen, welche ein Grundeigen
thum im Werthe von wenigſtens zweitauſend Dukaten beſitzen
und Romanien nach und nach mit ruſſiſchen Grundbeſitzern zu
bevölkern. Die ruſſiſchen Offiziere gaben einen großen Ball zu
Ehren des General Lüders, dem vom engliſchen Konſulate Nie-
mand beiwohnte der franzöſiſche Konſul ſandte nur einige
junge Leute aus ſeinen Büreaus. Es braucht wohl nicht erſt
geſagt zu werden, daß dieſes Nichterſcheinen von den Ruſſen
ſehr übel aufgenommen wurde.

Nach den neueſten Correſpondenzen aus Bosnien ver-
nimmt man unterm 19. Maärz die Nachricht, daß die Jnſurgen-
ten der Kraina willens ſind, ihre Klagen dem Vezier von Trav-
nik gegen die Unbilligkeit des Paſchas von Bihacs vorzutragen.
Jm Falle ſie bei ihm kein Gehöör finden, wollen ſie mit allen
Kräften die übrigen Gebiete Bosniens zu inſurgiren ſuchen, in
dem alle dortigen Einwohner dieſe Erhebung als vortheilhaft
betrachten und daher geneigt ſein dürfien, dieſelbe zu unter
ſtützen. Nach einigen Correſpondenzen, welche der Vladika
von Montenegro mit Serbien pflog, ſchließt man, daß er
ſich zu einem Kriegszuge ruſte.

Griechenland.
Piräeus, d. 19. März. Die Ungewißheit der

Elf aufgegriffene Fahrzeug ſind
Aus dem

politiſchen Lage dauert fort.

7 2 D. 27
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von den Engländern freigegeben worden. Geſtern traf in Athen
ein britiſcher Courier mit Depeſchen aus London ein.

Der Prozeß Goörlitz.
O armſtadt, d. 26. März. Die geſtrige Vormittagsſitzung

der Aſſiſen war lediglich der Vernehmung des Grafen Goörlitz
gewidmet. Dieſelbe bietet meiſtens nur bereits durch die Vor-
unterſuchung Bekanntes. Das Wichtigſte daraus iſt: Jn den
letzten ſechs Monaten vor dem Tode ſeiner Gattin war der Graf
nicht abweſend. Am Nachmittag des 13. Juni um 32/, Uhr
fand er ſich im großherzoglichen Palais ein. Nach 61 Uhr
fuhr der Graf nach Hauſe. Bei der Einfahrt unter die Thor-
halle ſeines Hauſes ſprang Stauff an die Thür, als wenn er
die Schelle ziehen welle, ſo daß ihm ſein Herr zurief: „Du
biſt ja ganz confus!“ weil niemand im Hauſe war, dem das
Zeichen mit der Schelle gelten konnte, damit er die Thur offne.
Bei Vorzeigung des als Ueberführungsſtück aufbewahrten Rings
erklärte Heinrich Stauff: dieſer, der ihm in Kaſſel abgenom-
men worden, ſei vor mehr als 36 Jahren Eigenthum ſeiner
Ehefrau geweſen, während der Graf verſichert, ſeine Gemahlin
habe den Ring von ihrer Mutter erhalten, und zwar frühſtens
im Jahr 1823; ſie habe darum auf dieſen Ring einen ſo hohen
Werth gelegt, daß ſie ſeinen Wunſch, ihm denſelben zu ſchen-
ken, nicht erfüllt hätte.“ Man ſah deutlich, daß dieſer Ring
in der Wagſchale des Urtheils des Publikums ſchwer wog, in
den Augen deſſelben als beredter ſtummer Zeuge galt. Auch die
Nachmittagsſitzung war lediglich der Vernehmung des Grafen
gewidmet.

Jn den heutigen Sitzungen des Schwurgerichts wurden wieder
Zeugen vernommen, darunter auch die Geliebte des Joh.
Stauff, Chriſtina Born. Jhre Ausſage geht im Weſent-
lichen dahin, ſie habe ihren Liebhaber im Jahr 1844 hier ken-
nen gelernt. Zuweilen habe ſie von ihm etwas erhalten, ſowie
ſie ihn, ehe ſie von ihm Mutter geworden ſei, beſchenkt habe
(mit den ſechs Hemden, 72 Gulden) ſie habe ihn mehrmals
in dem Hauſe des Grafen beſucht, namentlich an einem Sonn-
tag, zu der Zeit, da Traugott im Hauſe geweſen; ihr Liebha-
ber ſei ein munterer Mann, mit dem ſie glucklich gelebt habe,
bis Schaämbs ihn bei ihr der Untreue, aber falſchlich, angeklagt.
Der Beſchuldigung gegenüber, daß er mit ſeinem Lohn nicht
auskomme, habe ſie bedenken müſſen, daß damals große Theue-
rung geherrſcht. Die Gräfin ſei, nach der Angabe ihres Lieb-
habers, dieſem gewogen geweſen, was den Neid des Schämbs
erweckt habe.

Kunſtnachricht.
Herr Beyerle, Balletmeiſter und Frau Beyerle van

Brakenhiek, Solotanzerin vom Leipziger Stadttheater,
werden in der Oſterwoche in Verbindung mit der langſt allge
mein anerkannten Künſtlergeſellſchaft des Herrn Carlo de
Pasqualis vom königlichen Hoftheater in Turin eine Vor
ſtellung im hieſigen Stadttheater geben, zu der wir alle Kunſt-
freunde recht dringend einladen wollen. Außer mannichfachen
equilibriſt. Uebungen die die Programme naher benennen wer-
den, und mehreren Kunſt- und Nationaltanzen wird auch ein
anzes, eine vollſtändige Handlung darſtellendes
omiſches Ballet zur Darſtellung gelangen, das von Herrn

Balletmeiſter Beyerle eingeübt worden iſt. Wir hoffen daß
die Neuheit des Unternehmens, ſowie der ſehr gute Ruf der
Künſtler, ein recht zahlreiches Zuſchauerpublikum an jenem Abend
dem Theater zuführen werde.

denenFreie Gemeinde.
Sonntag Nachmittag Punkt 2 Uhr Verſammlung im großen
Saale des Magdeb. Bahnhofes. (Vortrag von Wislicenus.)

Das 20ſte Stück der Geſetze Sammlung, welches heute ausge
geben wird, enthält unter:

Nr. 3261. Die Verordnung über die Verhütung eines die geſetzliche
Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Ver
ſammlungs und Vereinigungsrechtes vom 11. März 1850,
und unter

3262. Das Geſetz, betreffend die ne ie Cintheilung der Bezirke der
Hypotheken-Aemter im Bereiche des Appellationsgerichtshofes
zu Köln, von demſelben Tage.

Berlin den 30. März 1850.
Debits-Comtoir der Geſetz-Sammlung.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle, den 28. März.

r e

Weizen 1 18 9 A bis 1 23 9Roggen 26 3 28 9Gerſte 20 m 23 9Hafer r 15 20Magdeburg, den 28. März. (Nach Wispeln.)

Weizen 35 40 Gerſte 18 29Roggen 25 26 Pafer 14 16Nordhauſen den 27. März.
Weizen 12 bis 1 22 S Gerſte 22 S bis 25 V
Roggen 726 1 Hafer 16 2 20Rüböl, der Centner 13!/,
Leinöl, der Centner 12 13

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 29. März Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 1 Zoll.
am 30. März Morgens 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 1 Zoll

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 29. bis 30 März.

Jm Kronprinzen Hr. Appellat. Ger. Rath Reichenſperger a. Köln.
Die Hrrn. Kaufl. Hoppe a. Solingen, Aßmann a. Magdeburg,
Schüßler a. Düſſeldorf, Niemann a. Hannover, Hanewald a. Erfurt.
Die Hrrn. Praofeſſ. Frank u. Keller a. Berlin. Hr. Lieut. v. Wülk-
nitz a. Braunſchweig. Hr. Amtm. Straube a. Nordhauſen.

Stadt Zürich Die Hrrn. Kaufl. Reuß Zöfferer a. Köln, Neuhaus a-
Havelberg, Lemitre a. Bordeaux, Zack a. Bremen, Guillaume u. Gö
dicke a. Hamburg Dömner a. Altona Böhme a. Berlin, Mendel
ſohn a. Javer, Kraft a. Magdeburg. Hr. Kunſtgärtner Troſt a.
Erfurt. Hr. Dr. med. Morlin a. Gothenburg. Hr. Partik. Thie

mer a. Straßburg. Hr. Reg.Rath Höhne a. Meiningen.
Goldnen Ring Hr. Fabrik. Altmann a Vörde Die Hrrnu. Kaufl.

Hohnſtedt a. Naumburg, Jfland a. Braunſchweig. Die Hrrn. Cand.
Müller a. Oſterode, Maurer a. Ranſtedt.

Engliſcher Hof Hr. Feldmeſſer Bock u. Hr. Vermeſſ. Reviſor Deh-
necke a. Weißenfels. Hr. Beamter Oſtermann a. Berlin. Hr.
Kaufm. Damköhler a. Magdeburg. Hr. Partik. Hildner a. Breslau.
Hr. Jngen. Marquard a. Köln.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Meyer a. Lange a. Frankfurt.
Die Hrru. Partik. Beier u. Brenner a. Stettin. Hr. Geh. Rath v.
Wange a. PHresden. Hr. Juſtiz-Comm Krauſe a. Breslau.

Stadt Hamburg Hr. Poſt-Dir. Wiebe a. Dirſchau. Hr. Poſt-Jnſp.
Eckardt a. Merſeburg. Hr. Partik. v. Helldorf a. Wolmirſtedt. Hr.
eieut. Preßler a. Berlin. Hr. Berg Exped. Serlo a. Magdeburg.
Hr. Bergwerksbeſ. Gerlach a. Schleſien. Hr. Gutsbeſ. Helm a. Pom
mern. Die Hrrnu. Kaufl. Delau a. Berlin, Fritſch a. Weimar,

Heinrich a. Goth.
Goldne Kugel Hr. Feilenhauer Hoffmann a. Leipzig. Hr. Poſtſekr.

Fiſcher m. Fam a. Merſeburg. Hr. Kaufm. Schüler a. Berlin.
Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Kaufl. Hillmann u. Fuchs a. Elberfeld,

Aſchenberg a. Barmen, Tognino a. Bielefeld, Zinke a. Bernburg.

Bekanntmachung.
Entlaufen iſt ein kleiner gelber Hund, Art Windſpiel, mit

vier weißen Beinen, weißer Schwanzſpitze und weißen Flecken
auf dem Halſe; hat ein neuſilbernes Halsband mit der Leip
ziger Steuer Nummer und hört auf den Namen „Pius“.
Wer ſelbigen Eiſenbahn Reſtauration“ zurückbringt, erhält
eine gute Belohnung.

Halle, den 29. März 1850.



Bekanntmachungen.
Ed. Jchon in BVremen

empfiehlt Auswanderungsluſtigen nach
Newyork, Baltimore und New-
Orleans die allerbilligſten Ueberfahrts-
gelegenheiten in ſchönen ſchnellſegelnden
Dreimaſtern erſter Klaſſe. Die Preiſe
ſind gefallen und iſt mein bevollmächtig-
ter Agent:
Herr C. G. Lorbeer in Heldrungen
ermächtigt, Schiffscontracte für mich ab-

zuſchließen.

BeC mit 64 Acker Land, 6
G Morgen Wieſe, ganz guten Gebäuden, S
iſt ſofort für 7500 Thaler zu verkaufen.
S Eine Waſſermühle wird zu kaufen ge
Gſucht für den Preis von 18 bis 25,000
G. Thaler.
S Eine Waſſermuühle iſt ſofort zu verkau
Gfen mit 8 Acker Land fur 8000 Thaler. S
Zu erfragen bei Eduard Petzold, S
e Glaucha Nr. 1895. 53Halle den 29. März 1850. as

Anzeige.
Da ich mit heutigem Tage von

der Geſchäftsführung eines Fak-
tors für die vereinigte Bruck-
dorf Nietleber Geſellſchaft zu
rücktrete, und Herr W. S. Po-
litz, große Klausſtraße Nr. S81,
den ferneren Betrieb übernom-
men hat, ſo erſuche ich ein ge-
ehrtes Publikum bei Entnahme
von Braunkohlen jeder Art, na
mentlich auch von Kohlenſteinen,
ſich an denſelben gef. wenden zu

wollen. tHalle, den 31. März 1850.
Friedrich Boltze-

Die Wornmg in der Rathhausgaſſe
Nr. 240, aus 3 Stuben nebſt Zubehoör
und Mitgebrauch des Gartens beſtehend,
welche der verſtorbene Oberſtlieutenant Hr.
v. Bünau zum 1. April dieſes Jahres
gemiethet hatte, iſt von jetzt ab anderwei-
tig zu vermiethen.
Mir iſt ein ſchwarzer männlig er Jagd
hund, mit einem weißen Fleck auf der
Bruſt, zugelaufen derſelbe kann gegen
Jnſertions und Futterkoſten vom Eigen-
thuümer abgeholt werden. Zimmermann
Baldauf in Strentz-Naundorf.

Franz. Seiden-Hüte
empfing wieder in neueſter Form, und
empfehle dieſelben unter Zuſicherunz billi-
v Preisſtellung.

Goltze, gr. Klausſtr. Nr. 874.
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gen Preiſen.

Um mit meinem Lager von Erfurter Schu-
hen zu ränmen, verkaufe ich ſelbige zu ſehr billi-

Fr. Zimmermann,
am Markt Nr. 942.

Den Empfang der neueſten Modelle in Som-
mer-Mützen empfehle ich zur geneigten Beachtung.

Fr. ämmermann,
am Markt Nr. 942.

Große Holſteiner Auſtern le fiſchen gerau
cherten Rheinlachs empfing und empfiehlt

Carl Kramm.
Ziegelei am Hamſter Thore

zu Halle.
Donnerstag den 4. April friſch ge-

brannter Kalk, Mauerſteine, Dachſteine,
Chamotſteine und poroöſe Steine bei

Stengel.
50 Schock Zjährige Ellerpflanzen ſind

zu verkaufen beim Jager Müller in
Altſcherbitz bei Schkeuditz.

Gebrauchte Meubles und Federbetten
kauft zum höchſten Preis Bethmann,
Steinſtraße Nr. 173.

Fuhrgelegenheit,
Mittwoch, als den 3. April, nach Quer
furth zum Wieſenmarkt bei

Fr. Feldmann in Halle,
großer Berlin.

Schöne Meſſinger Citronen und
ſüße Apfelſinen empfiehlt zu billigen
Preiſen Car l K ramm.

Jm Verlage von C. E. M. Pfef-
fer in Halle erſchien ſo eben und iſt
durch alle Buchhandlungen zu erhalten
Kleinaſien und Deutſchland. Rei-

ſeberichte und Aufſätze mit Bezug-
nahme auf die Möglichkeit
deutſcher Niederlaſſungen
in Kleinaſien. Von Ludwig
Noſs. Mit Abbildungen und Jn-
ſchriften. gr. 8. Broſchirt.

Preis 1 Thlr. 15 Sgr.
Anziehende Reiſebilder aus dem Oſten,
wichtige archäologiſche Mittheilungen, ſehr
beachtenswerthe Winke für eine neue
Richtung der deutſchen Auswanderung
giebt dies neueſte Werk des berühmten Verfaſſers.

Ein altes aber noch gutes Billard mit
Zubehör iſt veränderungshalber zu verkau-
fen. Näheres ſagt Herr Sattlermeiſter
Runge.

Der Geſangunterricht
beginnt nicht den 4. April, ſondern erſt

Montag den S. April.
G. Nauenburg, Rathhausgaſſe Nr. 232.

Hotel de Prusve.
Den 2ten und Zten

Feiertag Tanzmuſik.
Den 1., 2. 'und Z. Feiertag

Concert in der Weintraube.
Stadtmuſikchor.

Wettin.
Jm Gruneberg'ſchen Lokale wird

auf Verlangen Donnerstag den J.
April Abends 7 Uhr die Tyroler
Sänger- Familie Schattinger ein
zweites Concert aufführen, wozu Her
ren und Damen hierdurch freundlichſt ein
geladen werden.

Ein ehrlicher Burſche, 14 16 Jahr
alt, kann als Kellnerburſche Unterkommen
finden.

C. Gruneberg in Wettin.
Den 2. und 3. Oſterfeiertag Tanzver

gnügen bei Hertzberg in Paſſendorf.
Böllberg.

Zum Oſterfeſt, als den 2. und Z. Feier-
tag, ladet freundlichſt ein Junge.

Oſter-Eier
empfiehlt G. Rinck, Conditor.

Einen Barbier Lehrling, am liebſten von
außerhalb, wird ſogleich geſucht. Leipzi
gerſtraße 298. h
I. A. T. M. B. Br.

I. O. W.



Halle'sche Bücheranuction.
In den nächsten Tagen wird gratis

ausgegeben der Catalog der von dem
Herrn Consistorialrath etc.
Otto von Gerlach zu Berlin
nachgelassenen höchst werthvollen und
für Theologen sehr wichtigen Biblio-
thek, welche am 4. Juni 1850 und
folgende Tage zu Halle a. d. S. öſfſent-
lich versteigert werden soll. Bestellun-
gen auf diesen Catalog, so wie Aufträge
für diese Auction nehmen, ausser Un
terzeichnetem alle Buch und Anti-
quarhandlungen und die bekannten Com-
missionaire an.

Halle, März 1850.
Ch. Graeger,

Buchbandlung und Bücher-Auctions-Com-
missionsgeschäft,

e meeeennzzecedanneane
Eine vorzügliche Ziegelei an einer

Stadt der Thüringer Bahn ſteht wegen
nothwendiger Uebernahme einer andern Be
ſitzung zu verkaufen. Eine außerordent-
lich ſtarke Bauluſt durch die ſchnell wach
ſende Einwohnerzahl herbeigefuührt, bürgen
für einen reichen Ertrag des Geſchafts,
welches trefflich e ngerichtet iſt. Kaufpreis
6000 3000 können hypothe-
kariſch ſtehen bleiben. Kaufluſtige erhal-
ten auf freie Anfragen ſpezielle Auskunft
durch F. Lorber in Jena.

ge g a e S gW Heilsame Lrſindung.
Das jetzt wiederum bedeutend verbeſſerte

Hümmert's
Pollution-Verhütungs-In-

strument,
beſitzt die heilſame Eigenſchaft, daß es ohne im
Geringſten Unannehmlichkeiten oder nachtheilige

Folgen für die Geſundheit herbeizuführen, durchaus niemals eine Spur von Pollu-
cion zuläßt, ſobald es nur eine kurze Zeit gebraucht worden iſt. Die Wahrheit
dieſer Ausſage iſt durch vielſeitige Erfahrungen beſtätigt und die Jnſtrumente durch
berühmte Profeſſoren und erfahrene Aerzte Deutſchlands geprüft und fur heil
ſam anerkannt worden, ſo daß wir uns aller weitern Empfehlungen enthalten.
Die geehrten Abnehmer erhalten bei portofreier Einſendung des Betrags, Jnſtru-
ment nebſt Gebrauchs- Anweiſung zu nachſtehenden Preiſen, als:

1 Jnſtrument von feinem Metall 21 F.gepragten Meſſing 3 4

1 Neuſilber 4bei Phil. Schleſinger S Comp. in Bleicherode bei Nordhauſen.
h ecececececcecececececrerereeeererererererereg

Anzeige.
Am 22. März d. J. hat sich zu Magdeburg ein Verein der Rübenzucker- Fa-

brikanten im Zollverein constituirt und der gewählte Ausschuss hat die Unterzeich-
neten vorlänßg mit der Leitung der Vereinsangelegenheiten beauftragt. Indem wir
dies dem dabei betheiligten Publikum bekannt machen, bitten wir, sieh in Angele-
genhbeiten des Vereins gefälligst an eine der unterzeichneten Adresse zu wenden.

1 T L

Weyhe, Hecker, MHennige,Landes-Oeconomie Rath Fabrik u. Gutsbesitzer Fabrikbesitzer zu
zu Wegeleben. zu Rossfürth. Magdeburg

Rittergüter von 300 bis
2000, und Bauergüter on
50 bis 500 Morgen ſind zu verkaufen
durch A. Kuckenburg, Nr. 285.

e neneHerrenMützen.
Die erſten neuen Pariſer Sommer-

Mützen ſind in großer Auswahl angekom-

Karl Poötſch.
Patent-Shlipſe, Cravatten, Hoſenkträ-

ger, Chemiſets, Halskragen und Glacé-
Handſchuhe in größter Auswahl und bil
ligſt bei

Karl Potſch.
Eine erfahrene Wirthſchafterin, die der

Führung einer Gaſtnahrung mit Oeconomie
verbunden vollkommen vorſtehen kann, wird
zum baldigen Antritt geſucht. Es wird die
ſolideſte Behandlung verſichert. Frankirte
Anmeldungen, J. W. sign., befördert die
Expedition des Couriers.

Einige Sorten Spreu und 200 Heu
ſind zu verkaufen im Grünen Hof.

Jm Verlage der Decker'ſchen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei in Berlin iſt
erſchienen und in Halle in G. C. Knapp's Sort.-Buchh. (Schroedel
Simon), in Cönnern bei A. Loſſier zu haben

Gemeinde- Ordnung für den Preußiſchen Staat.
Vom 11. März 1850. Preis

Kreis-, Bezirks- u. Provinzial Ordnung für den
Preußiſchen Staat. Vom 11. März 1850. Preis 1

Jm Verlage der Decker'ſchen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei in Berlin ſind
ſo eben erſchienen und in G. C. Knapp's Sort. Buchh. in Halle und bei
A. Loſſier in Cönnern zu haben

Geſetz, betreffend die Ablöſung der Neallaſten und die
Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen
Verhältniſſe. Bg. 8. geh.

Geſetz über die Errichtüng von Reutenbanken. B.
8. gey. Preis 2

Anzeige.
Das unterzeichnete CommiſſionsBüreau iſt in den Stand geſetzt, Allen, wel

che bis ſpäteſtens den 6. April d. J. deshalb in frankirten Briefen bei ihm
anfragen (alſo das geringe Porto nicht ſcheuen), ein nicht außer
Acht zu laſſendes Anerbieten unentgeltlich zu machen, welches
für den Anfragenden noch in dieſem Jahre ein jährliches Einkom-
men bis zu 10,000 Mark oder viertauſend Thaler Pr. Ert. zur Fol-
ge haben kann.

Lübeck, im Februar 1850. Commiſſions-Bürean,
Petri- Kirchhof Nr. 308.

m
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Meinen werthen Kunden die ergebene Anzei-
ge, daß ich meinen Commis, Hru. Lonis Sachs,
um I. April d. J. entlaſſe und iſt ſeine Stelle
chon durch einen weit tüchtigeren jungen Mann
erſetzt. Meyer Michaelis,gr. Schlamm Nr. 958.

Meinen Freunden und Gonnern die ergebene Anzeige, daß
ich mit Freuden die Leitung des Geſchafts an Herrn Meyer
Michaelis ſelbſt ubergeben habe, indem ich fur alleinige
Rechnung ein Geſchaft etablire, wovon ich binnen Kurzem das Na
here bekannt machen werde.

Das Urtheil über das Zeugniß von Herrn Meyer Michage
lis im Halleſchen Courier Nr. 74 ſtelle ich dem geehrten Publi-

kum anheim. Louis Sachs.
Der Halliſche Michel mit Hut und Band,
Verlor am Freitag den Verſtand
Er macht den tüchtigen Sachſen klein,
Das kommt vom Zeitzer Branntewein.

NRegulaire Packetfahrt
zwiſchen Hamburg und New York.

Expeditionstage
der der Hamburg- Amerikaniſchen Packetfahrt-Aectien- Geſellſchaft
gehörenden durch ihre ungewöhnlich ſchnellen Reiſen ganz beſonders ſich bewährt
habenden neuen und ausgezeichneten dreimaſtigen kupferbodenen Schiffe

lbe, Capt. Heydtmann, am 16. März
Rhein, Ehlers, G. AprilDeutſchland, Hanker, 27. do. 1850.
Nordamerika Rathje, 25. MaiElbe, Heydtmann, 22. JuniUeber obige Schiffe, welche durch ihre vorzügliche Bauart und vortreffliche Ein-

richtung der Cajüten ſowohl wie des Zwiſchendecks, Paſſagieren eine ganz beſonders
zu empfehlende Gelegenheit zur Ueberfahrt darbieten, ertheilt nähere Nachricht der

unterzeichnete Agent. Franz Laage,
Firma: F. Schrader Comp.,

Oberglaucha Nr. 1804/5.

Stadt Theater zu Leipzig.
Sonntag den 31. Maärz 1850.

Abonnement suspendu.
(Zum zweiten Male:)

Der Prophet,Große Oper mit Tanz in 5 Akten, nach dem Franz. des Eugen
Scribe deutſch bearbeitet von L. Rellſtab.,

Muſik von Giacomo Meyerbeer.
R. Wirſing,

Director des Leipziger Stadttheaters

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Einen Lehrling ſucht der Klempnermeiſter
G. Reinhardt in Eisleben Nr. 1212.

Abſchied.
Vor unſerer Abreiſe aus der Heimath

haben wir verſchiedenen Verwandten ver
ſprochen, über die uns gewordene Behand-
lung und Verpflegung Nachricht zurückzu
ſchreiben und erfüllen unaufgefordert eine
Pflicht, wenn wir erklaären, daß wir reell,
gut und rechtlich behandelt ſind.

Die nachfolgenden Agenten können wir
daher zum Contractabſchluß jedem Aus
wanderer empfehlen:

Herrn C. G. Lorbeer
in Heldrungen, und

Herrn Joh. C. Hund
in Frankenhauſen.

Bremerhafen vor der Rheede,
am 23. März 1850.

Bernhard Müller aus Bretleben
bei Artern, amerikaniſcher Burger,

Gottfried Börninger aus Gors-
leben, und

Andreas Köhler aus Gorsleben.
Stadttheater in Halle.

Sonntag den 31. März: Auf vielſeitiges
Verlangen: „„Major Ferdinand
von Schill“, vaterländiſches Schau
ſpiel mit Choren in 5 Abtheilungen von
Dr. R. Gottſchall.

Das Reitergefecht der
Schill' ſchen Huſaren mit däni-
ſchen Dragonern wird von den-
ſelben geehrten Kunſtfreunden
wie das erſte Mal ausgeführt.
Montag den 1. April als letzte Vorſtel

lung: Zum Benefiz für Herrn Jhſſen:
„Drei Tage aus dem Leben
eines Spielers Drama in drei
Abtheilungen von L. Angely.

e e
e

nen Je

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Heute gegen Mittag wurde meine liebe
Frau, Bertha geb. Deckert, von einem
todten Knaben entbunden, was ich Ver
wandten und Freunden hiermit ergebenſt
anzeige.

Halle, den 29. März 1850.
Louis Schmidt,

Pfaälzer Schießgraben.

Todes- Anzeige.
Heute entschlief der Candidat phil.

Moritz Hecht nach langen Leiden
Diese Nachricht seinen Freunden statt
besonderer Anzeige.

Halle, den 29. Mära 1850.
Hering.
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Beilage zu Nr. 75 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonntag, den 31. März 1850.

Gemeinde Ordnung
für den

Preußiſchen Staat.(Schluß.)

Titel III.welche nicht mehr als 1500 Einwoh-
ner haben.

g. 108. Zur freiwilligen Veräußerung von GemeindeGrundſtücken und
ſolchen Gerechtſamen, welche jenen geſetzlich gleichgeſtellt ſind, iſt erforder
lich: a) Einverſtändniß zwiſchen Gemeinde Rath und Gemeinde Vorſteher

Genehmigung der Aufſichtsbehörde, und öffentliche Licitation auf den
Grund einer Taxe. Zu Veränderungen in dem Genuſſe an Gemeinde
nutzungen (Wald, Weide Haide, Torfſtich u. dgl.) iſt die Genehmigung des
Kreis Ausſchuſſes erforderlich.

g. 109. Beſchlüſſe des Gemeinde-Rathes über Veräußerungen und we
ſentliche Veränderungen von Sachen, welche einen beſonderen, wiſſenſchaft
lichen hiſtoriſchen oder Kunſtwerth haben, namentlich von Archiven, be
dürfen der Genehmigung der Bezirks Regierung.

g. 110. Der Gemeinde-Rath kann die Gemeinde zur Leiſtung von Dien-
ſten (Hand und Spanndienſten) behufs Ausführung von Gemeinde Arbeiten
verpflichten die Dienſte werden in Geld abgeſchätzt, die Vertheilung ge
ſchieht nach dem Maßſtabe der Gemeinde Abgaben oder in deren Ermange-
lung nach dem Maßſtabe der direkten Steuern. Abweichungen von dieſer
Vertheilungsart bedürfen der Genehmigung des Bezirks-Rathes. Die
Dienſte können mit Ausnahme von Nothfällen durch taugliche Stellver-
treter abgeleiſtet oder nach der Abſchätzung an die Gemeindekaſſe bezahlt
werden.

g. 111. Die in Bezug auf die Behandlung der Gemeindewaldungen
für die einzelnen Landestheile erlaſſenen Geſetze und Beſtimmungen bleiben
in Kraft, bis ihre Abänderung im geſetzlichen Wege erfolgt ſein wird.

S. 112. Der Gemeinde-Rath wählt den Gemeinde- Einnehmer und be
ſtimmt die von dieſem ſo wie von anderen Gemeinde Beamten zu leiſten
den Cautionen.

S. 113. Die Erhebung der Gemeindegefälle, ſo wie die Kaſſen und
Rechnungsgeſchäfte für mehrere Gemeinden können demſelben Einnehmer
übertragen werden.

Abſchnitt IV.Von den Geſchäften des Gemeinde Vorſtandes.
S. 114. Der Gemeinde- Vorſteher hat als Ortsobrigkeit und Gemeinde

Verwaltungs Behörde insbeſondere folgende Geſchäfte zu beſorgen 1) die
Geſetze, die Verordnungen und die Beſchlüſſe der ihm vorgeſetzten Behörden
auszuführen dahin gehört a) die Handhabung der Ortspolizei, ſo weit ſie
nicht beſonderen Behörden übertragen iſt b) die Verrichtungen eines Hülfs
beamten der gerichtlichen Polizei o) alle örtlichen Geſchäfte der Kreis
Bezirks Provinzial und allgemeinen Staatsverwaltung ſofern nicht an
dere Behörden dazu beſtimmt ſind. Die Führung der Perſonenſtands Re
giſter und die Verrichtungen des Polizei Anwaltes können dem Gemeinde
Vorſteher gegen ſeinen Willen nicht übertragen werden 2) die Beſchlüſſe
des Gemeinde-Rathes vorzubereiten und auszuführen. Der Gemeinde Vor-
ſteher hat die Ausführung ſolcher Beſchlüſſe des Gemeinde Rathes zu be-
anſtanden die er für das Gemeindewohl nachtheilig erachtet. Erfolgt als
dann in der nächſten Gemeinderaths-Sitzung keine Verſtändigung der beiden
Gemeinde-Behörden, ſo iſt die Entſcheidung des Kreis Ausſchuſſes einzuho-
len. Daſſelbe gilt für den Fall daß der Gemeinde Vorſteher die Ernen-
nung des gewählten Einmehmers (S. 112) beanſtanden zu müſſen glaubt
3) die Gemeinde Anſtalten zu verwalten und diejenigen für welche beſon
dere Verwaltungen eingeſetzt ſind zu beaufſichtigen 4) die Einkünfte der
Gemeinde zu verwalten die auf dem Etat oder beſonderen Gemeinderaths-
Beſchlüſſen beruhenden Einnahmen und Ausgaben anzuweiſen und das Rech-
nungs und Kaſſenweſen zu überwachen. Von jeder regelmäßigen Kaſſen
Reviſion iſt dem Gemeinde Rathe Kenntniß zu geben damit er ein Mit
glied oder mehrere abordnen könne, um dieſem Geſchäfte beizuwohnen bei
außerordentlichen Kaſſen Reviſionen iſt der Vorfitzende oder ein von dem
ſelben ein für allemal bezeichnetes Mitglied des Gemeinde Rathes zuzu-
ziehen 5) die Gemeinde in Prozeſſen zu vertreten 6) das Eigenthum der
Gemeinde zu verwalten und ihre Rechte zu wahren 7) die Gemeinde-
Beamten nachdem der Gemeinde Rath darüber vernommen worden iſt,
anzuſtellen und dieſelben einſchließlich des Gemeinde-Einnehmers, zu beauf
ſichtigen 8) die Urkunden und Akten der Gemeinde aufzubewahren 9) die
Gemeinde nach außen zu vertreten und Namens derſelben mit Behörden und
Privatperſonen zu verhandeln, den Schriftwechſel zu führen und die Ge
meinde Urkunden in der Urſchrift zu vollziehen. Die Aueffertigungen der

Von den Gemeinden,

Urkunden werden Namens der Gemeinde von dem Gemeinde Vorſteher oder
r Stellvertreter gültig unterzeichnet; 10) die Gemeinde Abgaben und

ienſte nach den Geſetzen und Beſchlüſſen auf die Verpflichteten zu verthei

len, die Hebeliſten (Rollen) aufzuſtellen und, nachdem ſie vollſtreckbar er
klärt ſind, die Beitreibung zu verfügen. Die Hebeliſten müſſen, bevor die
ſelben vollſtreckbar erklärt werden, vierzehn Tage offen gelegt ſein.

S. 115. Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geſchäfts
zweige, als zur Erledigung einzelner beſtimmter Angelegenheiten und
Aufträge, können beſondere Deputationen aus Gemeinde-Verordneten und
Gemeinde-Wählern von dem Gemeinde-Rath gewählt werden. Stimmbe
rechtigter Vorſitzender derſelben iſt ein vom Gemeinde Vorſteher zu be
zeichnendes Mitglied des Gemeinde- Vorſtandes. Dergleichen Deputationen
ſind dem Gemeinde- Vorſteher untergeordnet.

S. 116. Jedes Jahr bevor ſich der Gemeinde-Rath mit dem Haus
halts-Etat beſchäftigt, hat der Gemeinde Vorſteher in öffentlicher Sitzung
des Gemeinde-Rathes über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde
Angelegenheiten einen vollſtändigen Bericht zu erſtatten. Tag und Stun-
de der Sitzung werden wenigſtens zwei freie Tage vorherin der Gemeinde
bekannt gemacht.

S. 117. Jn Betreff der Befugniß der Gemeinde- Behörden ortspoli
zeiliche Verordnungen zu erlaſſen kommen die darauf bezüglichen Geſetze
zur Anwendung.

Abſchnitt V.Von den Dienſt-Entſchädigungen der Gemeinde Vorſteher.
8. 118. Die Gemeinde Vorſteher haben Anſpruch auf Gewährung

einer mit ihrer amtlichen Mühwaltung und ihren Unkoſten in billigem
Verhältniſſe ſtehenden Vergütigung. Dieſelbe wird in Ermangelung einer
Vereinigung von dem Kreis Ausſchuſſe nach Anhörung des Gemeinde
Raths feſtgeſtellt. Nutzungen aus Gemeinde Grundſtücken welche bisher
dem Gemeinde- Vorſteher als Entſchädigung für ſeine Mühwaltung über
wieſen waren können zu dieſem Zwecke auch ferner verwendet werden.

S. 119. Die Gemeinde-Veorſteher erhalten keine Penſion ſofern ſie
ihnen nicht durch einen von der Aufſichts- Behörde genehmigten Beſchluß
des Gemeinde-Rathes zugeſichert iſt. Die Penſion fällt inſoweit fort oder
ruht, als der Penſionirte durch anderweitige Anſtellung im Staats oder
Gemeindedienſte ein Einkommen erhält, welches mit Zurechnung der Pen-
ſion ſein früheres Einkommen überſteigt.

Abſchnitt Va.Von dem Gemeindehaushalte.
S. 120. Ueber alle Ausgaben, Einnahmen und Dienſte, welche ſich

im voraus beſtimmen laſſen, entwirft der Gemeinde- Vorſteher jährlich im
September einen Haushalts-Etat. Der Entwurf wird 14 Tage lang, nach
vorheriger Verkündigung, in einem oder mehreren, von dem Gemeinde
Rathe zu beſtimmenden Lokalen zur Einſicht aller Einwohner der Gemein-
de offen gelegt und alsdann von dem Gemeinde-Rathe feſtgeſtellt. Die
Aufſtellung des Haushalts-Etats erfolgt auf drei Jahre, wenn es von
dem Gemeinderathe beſchloſſen und von dem Kreisausſchüſſe genehmigt
wird. Eine Abſchrift des Etats wird ſofort der Aufſichtsbehörde ein
gereicht.

S. 121. Der Gemeinde- Vorſteher hat dafür zu ſorgen, daß der Haus
halt nach dem Etat geführt werde. Ausgaben, welche außer dem Etat
geleiſtet werden ſollen bedürfen der Genehmigung des Gemeinde-Raths.

122. Die Gemeinde Abgaben und die Geldbeträge der Dienſte
(S. 110), ſo wie die Abgaben für die Theilnahme an den Nutzungen

F. 106) und die ſonſtigen Gemeindegefälle ſind durch den Einnehmer zu
erheben und werden von den Säumigen im Steuer-Executionswege bei-

etrieben.8 123. Die Jahresrechnung iſt von dem Einnehmer vor dem 1.
Mai des folgenden Jahres zu legen und dem Gemeinde- Vorſteher ein
zureichen. Dieſer hat die Rechnung zu revidiren und ſolche mit feinen
Erinnerungen und Bemerkungen dem Gemeinde-Rath zur Prüfung, Feſt
ſtellung und Entlaſtung vorzulegen. Nach erfolgter Feſtſtellung der Rech
nung wird dieſelbe während 14 Tage zur Einſicht der Gemeindeglieder
offen gelegt.

S. 124. Die Feſtſtellung der Rechnung muß vor dem 1. September
bewirkt ſein. Der Gemeinde-Vorſteher hat der AufſichtsBehörde ſofort
eine Abſchrift des Feſtellungs- Beſchluſſes vorzulegen.

s. 125 Ueber alle Theile des Gemeinde Vermögens hat der Ge
meinde Vorſteher ein Lagerbuch zu führen. Die darin vorkommenden
Veränderungen werden dem Gemeinde Rathe bei der Rechnunzs Abnahme
zur Erklärung vorgelegt.

Titel 1IV.Von den Sammt- Gemeinden und Polizei-Bezirken.
g. 126. Gemeinden die für ſich allein den Zwecken des Gemeinde

Verbandes nicht entſprechen können ſich mit einer oder mehreren benach-
barten Gemeinden zu einer Sammt-Semeinde vereinigen. Die zu einer
Sammtgemeinde gehörenden Gemeinden werden Einzelgemeinden genannt.
Gemeinden welche eine genügende PolizeiVerwaltung aus eigenen Kräf-
ten herzuſtellen nicht vermögen, werden mit benachbarten Gemeinden zu



die Staats Regierung. Vereinigungen von zwei oder mehreren Gemein
den, welche für einzelne und beſtimmte Zwecke im öffentlichen oder Ge-
meinde Intereſſe errichtet ſind, oder künftig errichtet werden, werden
durch die Beſtimmungen dieſes Geſetzes nicht berührt.
G. 127. Jede Einzelgemeinde wird hinſichtlich ihrer beſonderen An

legenheiten von einem Gemeinderath vertreten und von einem Gemeinde
vorſtande verwaltet.

g. 128. Die Verwaltung der Einzelgemeinden wird von dem Vor
ſteher der Sammtgemeinde (Bürgermeiſter, Oberſchulze) beaufſichtigt.
Derſelbe kann ſo oft er es angemeſſen findet, in jeder Einzelgemeinde
den Vorſitz im Gemeinderathe führen und muß die Berathungen über
den Haushalts- Etat und die Rechnungen leiten ſo wie die Hebeliſten
vollſtreckbar erklären.

S. 129. Mit Ausnahme der im H. 128 angeführten Punkte gelten
für die Vertretung und Verwaltung der Einzelgemeinden dieſelben Vor-
ſchriften welche für die, nicht zu einer Sammtgemeinde gehörenden Ge
meinden in den Titeln II. und III. dieſes Geſetzes gegeben ſind.

g. 130. Jede Sammtgemeinde wird für die gemeinſamen Angelegen
heiten ihrer Einzelgemeinden von einem Sammtgemeinderath vertreten
und von einem innerhalb der Sammtgemeinde wohnenden Vorſteher (Bür
germeiſter, Oberſchulze) verwaltet. Als Stellvertreter des Vorſtehers in
Behinderungsfällen werden ein oder mehrere Beigeordnete gewählt. Die
Beigeordneten können Mitglieder des Sammtgemeinderaths ſein.

F. 131. Was zu den gemeinſamen Angelegenheiten zu rechnen iſt,
darüber haben die Gemeinderäthe der Einzelgemeinden zu beſchließen.
Der Beſchluß bedarf der Beſtätigung des Bezirksrathes. Jn welchem
Verhältniſſe die Einzelgemeinden zu den gemeinſamen Bedürfniſſen und
Laſten der Sammtgemeinden beizutragen haben, wird von dem Bezirks-
rathe nach Vernehmung der Gemeinderäthe der Einzelgemeinden und des
Sammtgemeinderathes feſtgeſetzt. So weit die Einzelgemeinden ſich über
dieſen Gegenſtand einigen hat der Bezirksrath lediglich die Uebereinkunft
derſelben zu beſtätigen.

S. 132. Jede Einzelgemeinde hat wenigſtens ein Mitglied zum
Sammtgemeinderathe zu wählen. Sind die Einzelgemeinden von ſehr
ungleicher Größe, ſo tritt bei den ſtärker bevölkerten Gemeinden eine
Vermehrung der Abgeordneten ein, worüber der Bezirksrath zu beſtim
men hat. Die Wahlen werden von den Gemeinderäthen der Einzel-Ge-
meinden nach den Vorſchriften der 88. 29 und 30 vorgenommen. Die
Mitglieder der Sammtgemeinderäthe erhalten nur eine Vergütigung für
ihre baaren Auslagen, jedoch keine Zehrungs und Reiſekoſten.

G. 133. Der Vorſteher der Sammtgemeinde hat den Vorſitz mit
Stimmrecht im Sammtgemeinderath. Jm Uebrigen haben der Vorſteher
der Sammtgemeinde, deſſen Beigeordnete und der Sammtgemeinderath
in Bezug auf die Sammtgemeinde dieſelben Rechte und Pflichten, welche
einerſeits dem Gemeindevorſtande, dem Bürgermeiſter und den Beigeord-
neten und andererſeits dem Gemeinderathe in Bezug auf die nicht zu
einer Sammtgemeinde gehörenden Gemeinden in Titel II. dieſes Geſetzes
beigelegt ſind. Auf die Wahl, Beſtätigung oder Ernennung des Vor-
ſtehers der Sammtgemeinde und deſſen Beigeordneten finden die Beſtim
mungen der 8. 29, 30 und 31 Anwendung jedoch ſteht die Beſtätigung
des Vorſtehers der Sammtgemeinde auch in dem Falle dem Regierungs
Präſidenten zu, wenn die Sammtgemeinde mehr als 10,000 Einwohner
zählt. Hinſichtlich der Anſprüche der Vorſteher der Sammtgemeinden auf
Beſoldung und Penſion, und der Beigeordneten auf Entſchädigung, gel-
ten die Beſtimmungen der 88. 60 und 61.

S. 134. Auch diejenigen Angelegenheiten bei welchen mehr als eine,
aber nicht alle Einzelgemeinden einer Sammtgemeinde betheiligt ſind,
gehören zum Geſchäftskreiſe des Vorſtehers und des Sammtgemeindera-
thes jedoch haben die Vertreter der nicht betheiligten Gemeinden über
ſolche Angelegenheiten nicht mit zu beſchließen.

S. 135. Den Vorſtehern der Sammtgemeinden (8. 126) können von
der Staatsregierung die S. 58 bezeichneten Geſchäfte übertragen werden.
Wo Polizeibezirke gebildet werden müſſen (S. 126), ſind für die im S.
58 bezeichneten Geſchäfte beſondere Bezirksbeamte (Kreis-Amtsmänner)
zu beſtellen. Das Amt derſelben iſt ein jedesmal auf 3 Jahre von der
Staatsregierung aus den Eingeſeſſenen des Bezirkes zu beſetzendes, un
entgeltlich zu verwaltendes Ehrenamt. Findet ſich kein geeigneter Einge-
ſeſſener, welcher das Amt übernehmen will, ſo werden die Geſchäfte, bis
ſich ein ſolcher Eingeſeſſener findet, durch einen von der Staatsregierung
ernannten Kommiſſar auf Koſten des Bezirks verwaltet. Die erforder-
lichen Büreaukoſten ſind in jedem Falle nach Feſtſtellung der Bezirksre
gierung von den betheiligten Gemeinden aufzubringen. Jnwieweit der
Staat zu dieſen Koſten beizutragen hat, iſt nach den allgemeinen geſetz
lichen Beſtimmungen über die Einrichtung der örtlichen Polizeiverwaltung
zu bemeſſen.
G. 136. Jn Polizei- Angelegenheiten 58, 1 und 2) ſind die Ge

meindevorſteher Organe und Hülfsbehörden des Varſtehers der Sammtge
meinde oder des Bezirksbeamten,
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jenem Polizeibezirke vereinigt. Die Bildung ſolcher Bezirke erfolgt durch DTitel V.Von der Verpflichtung zur Annahme von Stellen

S. 137. Ein jeder Gemeindewähler iſt verpflichtet, eine unbeſoldete
Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Vertretung anzunehmen, ſo wie
eine angenommene Stelle mindeſtens drei Jahre lang zu verſehen. Zur
Ablehnung oder zur früheren Niederlegung einer ſolchen Stelle berechti-
gen nur folgende Entſchuldigungegründe: 1) anhaltende Krankheiten
2) Geſchäfte, die eine häufige oder lange dauernde Abweſenheit mit fich
bringen 3) ein Alter über 60 Jahre 4) die früher ſtattgehabte Ver
waltung einer unbeſoldeten Stelle für die nächſten drei Jahre
Verwaltung eines anderen öffentlichen Amtes; 6) ärztliche oder wund-
ärztliche Praxis; 7) ſonſtige beſondere Verhältniſſe, welche nach dem
Ermeſſen des Gemeinderathes eine gültige Entſchuldigung begründen. Wer
ſich ohne einen dieſer Entſchuldigungsgründe weigert, eine unbeſoldete
Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Vertretung anzunehmen oder die
noch nicht drei Jahre lang verſehene Stelle ferner zu verſehen, ſo wie
derjenige, welcher ſich der Verwaltung ſolcher Stellen thatſächlich entzieht,
kann durch Beſchluß des Gemeinderaths der den Gemeindewählern in die-
ſem Geſetze beigelegten Rechte auf 3 bis 6 Jahre verluſtig erklärt wer
den. Der Beſchluß des Gemeinderaths bedarf der Beſtätigung der Auf
ſichtsbehörde (9. 138).

Titel VI.Von der Aufſicht über die Gemeinde- Verwaltung.
S. 138. Die Aufſicht über die Verwaltung der Gemeinde-Angelegen-

heiten wird, inſofern nicht durch die Vorſchriften dieſes Geſetzes ein An
deres ausdrücklich beſtimmt iſt, bei Gemeinden von mehr als 10,000 Ein-
wohnern von dem Bezirksrathe, bei den übrigen Gemeinden in erſter Jn
ſtanz von dem Kreis-Ausſchuſſe, in zweiter Jnſtanz von dem Bezirks
e geführt. Der letztere kann dem Kreis Ausſchuſſe Aufträge er
theilen.

g. 139. Beſchwerden über Entſcheidungen in Gemeinde-Angelegen
heiten können nur innerhalb vier Wochen nach der Zuſtellung oder Be
kanntmachung erhoben werden inſofern ſie nicht durch die Beſtimmun
gen dieſes Geſetzes an andere Friſten geknüpft ſind.

S. 140. Wenn der Gemeinderath einen Beſchluß gefaßt hat, welcher
deſſen Befugniſſe überſchreitet, die Geſetze oder das Staatsintereſſe ver
letzt, ſo hat der Bürgermeiſter oder Gemeindevorſteher, bei Sammtge-
meinden deren Vorſteher von Amts wegen oder auf Geheiß der Staats
verwaltungs-Behörde, die Ausführung zu unterſagen. Derſelbe iſt als
dann verpflichtet, ſofort die Entſcheidung des Regierungs Präſidenten ein
zuholen und den Gemeinderath davon zu benachrichtigen. Der Regie-
rungs Präſident hat ſeine Entſcheidung nach Berathung mit dem Bezirks
rathe unter Anführung der Gründe zu geben.

s. 141. Wenn der Gemeinderath es unterläßt oder verweigert,
die der Gemeinde geſetzlich obliegenden Leiſtungen auf den Haushalts-
Etat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, ſo läßt der Re
gierungsPraſident nach Berathung mit dem Bezirksrathe, unter An-
führung des Geſetzes, die Eintragung in den Etat von Amts wegen
bewirken oder ſtellt beziehungsweiſe die außerordentliche Ausgabe feſt.

142. Gegen die Entſcheidung des Regierungs Präſidenten ſteht
in den Fällen der 99. 140 und 141 dem Gemeinderathe innerhalb zehn
Tagen die Berufung an den Miniſter des Jnnern zu. Bei Gemein
den welche nach den Beſtimmungen des Tit. III. verwaltet werden,
ſteht in den 88. 140 und 141 dem Regierungs Präſidenten nach An
hörung des Bezirksrathes vorbehaltene Entſcheidung dem Landrathe
nach Anhörung des Kreisausſchuſſes zu. Gegen die Entſcheidung des
Landraths findet innerhalb zehn Tagen die Berufung an den Regie
rungs Präſidenten ſtatt.

g. 143. Der Miniſter des Jnnern kann einen Gemeindevorſtand,
einen Gemeinderath oder einen Sammtgemeinderath vorläufig und
auf höchſtens ein Jahr ſeiner Verrichtungen entheben und dieſelben
beſonderen Kommiſſarien übertragen. Die ſchließliche Beſtimmung er
folgt alsdann durch ein Geſetz, deſſen Entwurf den Kammern, ſobald
dieſelben verſammelt ſind, vorzulegen iſt.

144. Jn Betreff der e L Bürgermeiſter Mitglieder des Vorſtandes und ſonſtigen Gemeinde Beamten kommen die
darauf bezüglichen Geſetze zur Anwendung.

Titel VII.Ausführungs- und Uebergangsbeſtimmungen.
H. 145. Die zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen vorüber

Beſtimmungen werden von dem Miniſter des Jnnern ge
troffen.H. 146. Wo G. meindebezirke noch nicht beſtehen, iſt zuvörderſt
deren Bildung in einer den Zwecken des Gemeinde Verbandes entſpre-
chenden Weiſe zu bewirken. Jnsbeſondere werden einzelne Beſitzungenund Güter, wie noch keiner Gemeinde angehören für ſelbſtſtändige
Gemeinden erklärt, oder mit einander zu Gemeinden vereinigt, oder

5) die



mit ſchon beſtehenden Gemeinden verbunden. Einzelne Grundſtücke,
welche im Bezirke einer Gemeinde liegen, bisher aber zu einer anderen
Gemeinde gehört haben, ſind der erſteren einzuverleiben.

147. Die Ausführung dieſer Beſtimmungen (H. 146) und die
dazu etwa erforderliche Regulirung der Vermögensverhältniſſe der zu
einem Gemeindeverbande neu vereinigten Beſtandtheile erfolgt nach
Vernehmung der Betheiligten durch eine in jedem Kreiſe niederzuſetzende
Kreiskommiſſion, von welcher die Berufung an eine in jedem Regie
rungsbezirk zu bildende Bezirkskommiſſion ſtattfindet. Die Bezirks-
kommiſſion entſcheidet über die angefochtenen Beſchlüſſe der Kreiskom-
miſſion endgültig. Jn allen Fällen unterliegen dieſe Beſchlüſſe der Be
ſtätigung des Miniſters des Jnnern.

148. Die Kreiskommiſſion beſteht aus einem von der Re
gierung ernannten Kommiſſarius, welcher den Vorſitz führt und bei
Stimmengleichheit den Ausſchlag giebt 2) aus drei von den bisher im
Stande der Rittergutsbeſitzer vertretenen Grundbeſitzern gewählten Ab-
geordneten oder deren Stellvertretern 3) aus denjenigen drei gewähl-
ten Abgeordneten der Landgemeinden, welche Mitglieder des Kreistags
ſind, oder deren Stellvertretern. Sind die Landgemeinden auf den
Kreistagen durch mehr als drei gewählte Abgeordnete vertreten ſo ha
ben dieſe aus ihrer Mitte die drei Mitglieder der Kommiſſion zu
wählen 4) aus drei von den Vertretern der Städte auf den Kreista
gen gewählten Abgeordneten oder deren Stellvertretern.

S. 149. Die Bezirkskommiſſion beſteht aus: 1) dem Regierungs
welcher den Vorſitz führt und bei Stimmengleichheit den

usſchlag giebt 2) drei der bisher im Stande der Rittergutsbeſitzer
vertretenen Grundbeſitzer oder deren Stellvertretern 3) drei der bisher
im Stande der Landgemeinden vertretenen Grundbeſitzer oder deren
Stellvertretern; 4) drei Vertretern der Städte. Die ad 2 bis 4 ge
dachten Mitglieder werden von dem Miniſter des Jnnern nach Ver-
nehmung des Gutachtens des Regierungs Präſidenten und des Ober
Präſidenten ernannt. Die Entſcheidungen der Kreis und Bezirks
Kommiſſionen erfolgen nach Stimmenmehrheit. Jſt bei der Neubildung
eines Gemeindebezirks keine Stadt betheiligt, ſo haben ſich die Ver
treter der Städte bei Faſſung der desfallſigen Beſchlüſſe des Mitſtim-
mens zu enthalten wie daſſelbe im Falle der Betheiligung einer Stadt
die Vertreter der Klaſſe ad 2 und 3 zu thun haben, welche dabei etwa
unbetheiligt iſt.

H. 150. Die Veränderung bereits beſtehender Sammtgemeindebe
zirke (Bürgermeiſtereien in der Rheinprovinz, Aemter in der Provinz
Weſtfalen) kann ſofern nicht alle betheiligten Gemeinden darüber einig
ſind, erſt nach Einführung der neuen Kreis, Bezirks und Provin-
zial Ordnung erfolgen. Die Provinzial Verſammlung hat darüber
demnächſt mit Genehmigung des Königs die erforderlichen allgemeinen
m v m zu treffen.

151.
H. 146 neu gebildeter Gemeindebezirke darf erſt eintreten, wenn das ge-
genwärtige Geſetz vollſtändig ausgeführt iſt, es ſei denn, daß zwei oder
mehrere der bisherigen Gemeinden ſich ſogleich bei Einführung dieſer
Gemeinde Ordnung zu Einer Gemeinde vereinigen wollen.

H. 152. Die Verrichtungen, welche in dieſem Geſetze dem Ge
meinderathe, dem Gemeindevorſtande, dem Bürgermeiſter dem Kreis
ausſchuſſe und dem Bezirksrath beigelegt ſind, ſollen, wo und ſo lange
dergleichen Behörden noch nicht vorhanden ſind, von denjenigen Be
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Eine Veränderung beſtehender oder in Gemäßheit des

hörden ausgeübt werden welche der Miniſter des Jnnern bezeichnen wird.
H. 153. Jſt der neugewählte Gemeinderath, nach zweimal, mit Graf von Brandenburg. von Ladenberg.

Zwiſchenräumen von acht Tagen, wiederholter Berathung der Anſicht, von der Heydt.
att des kollegialiſchen Gemeinde Vorſtandesdaß es angemeſſen ſei,
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Bekanntmachungen.
Bekanntinachung.

Mein allhier belegenes neuerbauetes Ne
benHaus, welches 2 Unterſtuben, 1 Ober-
ſtube, 1 Oberboden, 1 Küche und 1 ge-
wölbten Keller hat und wozu noch 1 klei-
ner Hof und 1 Gaärtchen gehört, will ich

nur einen Bürgermeiſter, der zugleich den Vorſitz im Gemeinderathe
zu führen hat, mit einem oder mehreren Beigeordneten zu wählen,
bleibt es einſtweilen bei dieſer Einrichtung bis zur anderweitigen Be
ſchlußnahme der Provinzial Verſammlung.

F. 154. Bei Einführung der Gemeinde Ordnung kann die gegen
wärtige Gemeindevertretung, wo eine ſolche vorhanden iſt, unter Ge
r r Bezirksraths beſchließen: ob zunächſt die Beſtimmun
gen des Titel II. oder des Titel III. auf die Gemeinde anzewendet
werden ſollen. FS. 155. Für Gemeinden in welchen eine gewählte Vertretung bis
her nicht beſtanden hat, und in welchen die Bedingungen zur Errich
tung einer ſolchen Vertretung und eines nach den Vorſchriften des
Titel III. gebildeten Gemeindevorſtandes auch jetzt noch nicht vorhan
den ſind kann mit Vorbehalt einer anderweitigen Beſtimmung der
Provinzial Verſammlung einſtweilen ein Vorſteher von der A
behörde ernannt werden, der die Verwaltung zu fuhren und die Ge
meinde zu vertreten hat. Bei der Wahl dieſes Vorſtehers iſt auf die
der Gemeinde angehörigen Grundbeſitzer, deren Befähigung voraus
geſetzt, vorzugsweiſe Rückſicht zu nehmen.

H. 156. Der Zeitpunkt, mit welchem in den einzelnen Gemeinden
die Einführung gegenwärtiger Gemeinde Ordnung beendigt ſein wird,
iſt durch das Amtsblatt des Bezirks zur öffentlichen Kenntniß zu brin
gen. Von dieſem Zeitpunkte an treten für die betreffenden Gemeinden
die bisherigen Geſetze und Verordnungen über die Verfaſſung der Ge
meinden außer Kraft.

H. 157. Die ſeitherigen nicht gewählten und nicht ausdrücklich auf
Kündigung angeſtellten Ober Bürgermeiſter, Bürgermeiſter und Amt
männer, welche bei Einführung der gegenwärtigen Gemeinde Ordnung
weder in ihren Aemtern und Einkünften belaſſen, noch anderweitig mit
gleichem Einkommen angeſtellt werden, haben, ſofern nicht für dieſen
Fall bereits früher eine andere verbindliche Beſtimmung getroffen wor
den iſt, einen Anſpruch auf Penſion. Diejenigen dieſer Beamten wel
che auf Kündigung angeſtellt ſind, von welcher jedoch obſervanzmaßig
niemals oder doch nur aus beſonderen Gründen Gebrauch gemacht wor
den iſt, ſind den lebenslänglich angeſtellten Beamten gleichzuſetzen,
wenn nicht einer der Gründe eintritt, aus welchen die Kündigung vor
behalten iſt. Blos vorläufig und kommiſſariſch ohne Zeitbeſtimmung
angeſtellten Beamten ſteht dieſer Anſpruch erſt nach 6jähriger Dienſt
zeit zu. Die Penſion beträgt: nach kürzerer als 12fahriger Dienſtzeit

nach 12 oder mehr als 12 jähriger Dienſtzeit nach 24jähriger
Dienſtzeit des ſeitherigen reinen Dienſt Einkommens. Die Penſton
fällt inſoweit fort oder ruht, als der Penſionirte durch anderweitige
Anſtellung im Staats oder Gemeindedienſte ein Einkommen erhält,
welches mit Zurechnung der Penſion ſein fruüheres Einkommen über
ſteigt. Die Schulzen und Orts Gemeinde Vorſteher haben keinen
Anſpruch auf Penſion. Die Penſionen werden von den Gemeinden in
welchen die Beamten gegenwärtig angeſtellt ſind, geleiſtet.
S. 158. Alle in g. 157 nicht bezeichneten Gemeinde Beamten ſind
in ihren Aemtern und Einkünften zu belaſſen und behalten ihre bishe
rigen Penſionsanſprüche.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Königlichen Jnſiegel. genh ß ſchrift
Gegeben Charlottenburg, den 11. März 1850.

CL. S.) Friedrich Wilhelm.
von Manteuffel-

von Rabe. Simons. von Schleinitz.
von Stockhauſen.

Königlich Sardiniſche Anleihe von f. 8,600000.
Gewinne: f. 80000, 60000, 3 à 50000, 11 à 40000, 8 à 30000 c. Gewinn
Auszahlung und Ziehung zu Frankfurt am Main

am ersten Mai 1I850.
Hierzu koſtet ein Loos 2 Thlr. oder 3 fl. 30 kr., 6 Looſe 10 Thlr. oder 17 fl.
30 kr., 28 Looſe AO0O Thlr. oder 70 fl. Plane gratis bei

J. Nachmann C Comp., Banquiers in Mainz.
Sonntags den 7. kommenden Monats
Nachmittags 3 Uhr im Rupdloffſſchen
Gaſthauſe hierſelbſt meiſtbietend verkaufen.
Kaufluſtige lade ich hierzu ein mit dem Be
merken, daß die Verkauſsbedingungen im
Termine werden bekannt gemacht werden.

Oſtrau, den 25. März 1850.
Louiſe verwittw. Thormann.

Das Gerücht, welches ſich hier verbreitete, daß
meine Nichte Linna Ku
Geſchäfte austrete, iſt nicht wahr und zeige ich
meinen werthen Kunden ergebenſt an, daß ſie fer-
ner in meinem Geſchäfte bleibt.

elmann aus meinem

Meyer Michaelis



Magdeburger Bahnhof.
Den 2. und 3. Feiertag Geſellſchafts-

tag und Tanzvergnügen.
Den 2. Feiertag freie Nacht. Anfang

4 Uhr.
Filz U. Pariſer Seidenhüte, weiße und graue Som-

merhüte, ſo wie Knabenhütchen in größter Auswahl empfiehlt

Auch werden Reparaturen alter Hüte
H. Stoy, alte Poſt.

beſtens beſorgt.

Cravatten, Shlipſe 2C., neueſter Mode, empfing
H. Stoy.

Bekanntmachung.
Das mir gehörige Grundſtuck, die

Oberleine genannt, welches vor Do
bis in der Nahe der Saale belegen und
102/, Morgen 34 MRuthen haält, ſoll

den 7. April Nachmittags 2 Uhr
in der Schenke zu Dobis offentlich meiſt-
bietend unter den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen in einzelnen Par-
zellen oder im Ganzen verkauft werden.
Das Grundſtück enthält außer Ackerland
eine Obſtplantage, einen Gypsbruch und
eine Wieſe von 3 Morg. 8 (DRuthen, auf
welcher bereits erprobte Ziegelerde von be
ſter Qualität ſteht.

Cönnern, den 25. März 1850.
Der Kaufmann

Giebner.

Verkauf eines Barbiergeſchäfts.
Jn einer anſehnlichen Stadt im Preuß.

Herzogthum Sachſen iſt ein Barbierge-
ſchäft, aus guter Kundſchaft beſtehend, zu
perkaufen. Das Nähere hierüber wird auf
portofreie Anfragen mitgetheilt durch C.
Franke, große Brauhausgaſſe Nr. 352
in Halle a. d. S.

Veranderungshalber iſt eine gut renti-
rende Schenkwirthſchaft mit 4 Morgen ſe-
parirtem Feld, 2 Stunden von Halle, ſo-
gleich zu verkaufen und zu übernehmen.

Auskunft giebt unentgeltlich
J. C. Kloos, Schuhmacheimſtr.,

Klausſtraße Nr. 927.

Neue Wandmuſter
bei

ſind angekommen
Fr. Schlüter.

Von heute ab wokne ich im Hauſe des
Poſtſekretairs Herrn Blüthgen.

Zörbig, den 24. März 1e50.

Realſchule in Halle.
Zur Prüfung der in die Realſchule auf-

zunehmenden Schüler werde ich vom Z.
bis 5. April e. in den Vormittagsſtunden
in meiner Wohnung bereit ſein, und wür-
de ich es gern ſehen, wenn mir am Z. die
Einheimiſchen, und am 4. und 5. die Aus
wärtigen zugeführt wurden.

Jnſpector Ziemann.

Gaſthof- Verkauf.
Ein Gaſthof, wo die Nahrung ſehr fre-

quent iſt, in der Nahe von Merſeburg,
wobei 41 Morgen Feld l1ſter und 2ter
Klaſſe, 41 Morgen Wieſen, ſoll ſofort
veränderungshalber verkauft werden. Das
Nähere iſt bei dem penſionirten Gensd'arm
Peicker in Merſeburg zu erfragen,
kann auch mit demſelben in Unterhand-
lung getreten werden.

Blaſebälge in allen Großen em-
pfiehlt und garantirt für deren Güte
und Kraft Fr. Lange in Halle.

Fr. Lange, geprüfter und ſelbſt an
Brüchen leidender Bandagiſt, gr. Ulrichs-
ſtr. Nr. 66, empfiehlt Bandagen jeder Art.

71,000 beſte Mauerſteine, große Form,
zum Rohbau,

300 Scheffel Kalk,
zur Ablieferung an die Saale h'er, ſuche
ich zu kaufen. Lieferanten mögen ſich des-
halb bei mir melden oder ihre Forderun-
gen bis 7.. April ſchriftlich abgeben.

Halle, den 28. März 1850.
W. H. Politz.

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße,
Dr. Fritzſche. empfiehlt Bandagen jeder Art.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Ein ſchöner, wenig gebrauchter Kutſch
wagen zu 6 bis 8 Perſonen in vier Fe
dern, ſteht bei dem Stellmachermeiſter
Herrn Keil, Herrenſtraße Nr. 2047, zum
Verkauf. Zahlung nach einem halben
Jahre.

Concert- Anzeige.
Oſterſonntag, den 31. März und Oſter-

montag, den 1. April: Militair-Con-
cert im Thüringer Bahnhofe. Anfang
Z31 Uhr. Buchbinder, Muſikmeiſter.

Varinas-Cigarren, à Stück 4
kraäftige fußelfreie alte Cigarren, Hun-
dert 4 und 5 Abfall das Pfund-
Packet 1 M 3 ſchwer und leicht.

Schulberg Nr. 101.

Wanzenvertilgungs-Lauge Schulberg
Nr. 101.

Ein Rappe, Stutenpferd, ein- und
zweiſpännig zu fahren auch ein zweiſpan
niger halbverdeckter Reiſewagen ſtehen bil-
lig zu verkaufen bei

Eduard Hartig jun.,
Brüderſtraße Nr. 222.

8000, 5000, 3500, 1500, 600, 300
und 200 A ſind ſogleich auszuleihen durch
den Aktuar Dancker, Schmeerſtr. Nr. 480.

Zum 2. und 3. Oſterfeiertag friſchen
Kuchen und Tanzvergnügen, wozu erge-
benſt einladet

A. Herrmann Zur Stadt Halle
in Paſſendorf.

Bad Wittekind.
Den erſten, zweiten und dritten

Oſterfeiertag Concert von den Ge
ſchwiſtern Drechsler.

Zu vermiethen iſt die obere Etage mei
nes im vorigen Jahre neu erbauten Hau-
ſes, welches die ſchönſte Ausſicht nach der
Promenade, große Ulrichsſtraße und auf
den Neumarkt hat, und iſt vom 1. April
an zu beziehen große Ulrichsſtraße Nr. 35.

Rüdiger.

Die Maurer und Zimmerarbeiten zu
einer in Löbejün in dieſem Jahre zu er
bauenden Zuckerfabrik ſollen an den Min-
deſtfordernden verdungen werden, und iſt
hierzu daſelbſt ein Termin auf Donnerstag
den 4. April fruüh 10 Uhr im Mennecke-
ſchen Gaſthofe angeſetzt. Zeichnung und
Anſchlag liegen vom 2. April ab bei dem
Poſtrerwalter Sonntag zur Anſicht bereit.
Der Vorſtand der Zuckerfabrik.
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